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sein heute bestehendes Stottern auf die damalige Angst zuriickfiihren;
die Angst und das Minderwertigkeitsgefiihl, die als seelische Ursachen
dem Stottern zugrunde liegen, bestehen heute anderen Dingen gegen-
iiber, indem der junge Mensch auf irgend eine Weise sich den An-
forderungen des Lebens nicht gewachsen fiihlt.

Schritt fiir Schritt geht das Kind im Laufe seiner Entwicklung
weiter ins Leben hinein und erobert sich nach und nach ein Stiick
Wissen um das Leben. Das Keimen der Sexualitit und verbunden
damit die sexuelle Neugierde und die Onanie, die Frage nach der Ent-
stehung des Menschen und die Art und Weise, wie das Kind sein Wissen
in Fragen der Sexualitit erhilt, all dies kann Anlass geben zu seelischen
Konflikten und zu daraus entstehenden Stérungen des psychischen
Gleichgewichts, zu Angstzustinden und anderen neurotischen KEr-
scheinungen.

Es moge noch auf die Rolle hingewiesen sein, welche die Phantasie-
tétigkeit im Seelenleben des Kindes spielt. Sie tritt deutlich in seinen
Spielen zutage. Ein Holzklotz kann alles sein: Automobil, Tram,
Pferd usw.; das Kind selbst ist: Lokomotive, Dampfschiff, Rauber-
hauptmann, Soldat, Mutter, Vater, Lehrer usw. Im Spiele ist alles,
was sich nur ausdenken ldsst, moglich. Normalerweise weiss jedoch
das Kind zwischen Spiel und Phantasie einerseits und Wirklichkeit
andererseits zu unterscheiden. Doch kénnen u. U. Gebilde der Phanta-
sie den Sinn fiir die Wirklichkeit iberwuchern: das Kind lebt sich in
eine Phantasie so hinein, dass es sie wie eine Wirklichkeit empfindet,
oder es phantasiert sich in eine Rolle hinein, die die Augen der Um-
gebung bewundernd auf es ziehen soll; es erzéhlt die unglaubwiirdigsten
Dinge: ein krankhaftes Liigen tritt auf. Auch diese seelische Stérung
moge in der Folge erortert werden. (Fortsetzung folgt.)

Die Reform
des hoheren Unterrichtswesens in Deutschland.
Von Karl Muthesius. »

Als schwersten Mangel in der Organisation des deutschen Bildungs-
wesens empfanden wir den scharfen Trennungsstrich, der es in zwei
ohne jeden Zusammenhang nebeneinander stehende Teile schied.
Zwischen Volksschulen und hoheren Schulen war eine grosse Kluft
befestigt, ,,dass die da wollten hinabfahren zu euch, kénnten nicht,
und auch nicht von dannen zu uns heriiberfahren®.

Die Bildung, die die beiden Schularten vermitteln, wurde als
grundsitzlich und wesentlich — nicht etwa nur dem Grad nach —
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verschieden hingestellt, in der Bezeichnung , héhere“ und ,,niedere‘
Schulen sollte die absichtlich und nachdriicklich betonte Wertunter-
scheidung deutlich zum Ausdruck kommen Als gebildet im eigent-
lichen Sinne galten nur die fiinf bis sieben v. H., die eine hohere
Schule durchlaufen hatten, und ganz nach der alten Wahrheit: ,,Sei
im Besitze, und du wohnst im Recht* wachten sie eifersiichtig dar-
iiber, dass die abgesteckten Grenzen genau eingehalten wurden Die
Masse des Volkes aber fiihlte sich entrechtet; denn mehr und mehr
war ihr zum Bewusstsein gekommen, dass Bildungsgut seinem eigent-
lichen Wesen nach Freigut sei wie Licht und Sonnenschein.

Diese im schlimmsten Sinne unsoziale Organisation des Bildungs-
wesens hat die innerpolitischen Zustédnde Deutschlands unheilvoll
beeinflusst. Es zeigte sich immer deutlicher, wie zutreffend der Satz
Schmollers war, dass Bildungsunterschiede schirfer sozial trennend
wirken als Unterschiede des materiellen Besitzes.

Da kam die staatliche Umwalzung und schien die Hoffnungen
und Bestrebungen, die seit einem Jahrhundert und langer fortschritt-
lich gesinnte Politiker und die vorwéarts gerichtete Erziehungswissen-
schaft erfiillt hatten, zur Reife zu bringen. Nach der neuen Reichs-
verfassung gehort zu den ,,Grundrechten der Deutschen‘ die ,,orga-
nische® Ausgestaltung des offentlichen Schulwesens. Das mittlere
und hohere Schulwesen soll sich auf ,einer fiir alle gemeinsamen
Grundschule* aufbauen. Fiir die Aufnahme eines Kindes in eine
bestimmte Schule sollen ,,seine Anlagen und Neigungen, nicht die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern* massgebend
sein.

Zugleich wollte die Verfassung die emzelsta.athche Zersplitterung
des Schulwesens, die bisher vielfach die Weiterentwicklung gehemmt
hatte, beseitigen. Bildung und Schule wurden in die gesetzgeberische
Befugnis des Reiches aufgenommen, wenigstens insofern, als es im
Wege der Gesetzgebung dafiir ,,Grundsatze” aufstellen kann.

Mit einem durch die neuen Ziele beschwingten Eifer ging man
alsbald an die Durchfiihrung. Im Reichsministerium des Innern
wurde zu diesem Zwecke eine besondere Abteilung gebildet, und zur
griindlichen Durchberatung aller in Frage stehenden Aufgaben wurde
im Sommer 1920 eine grosse Reichsschulkonferenz einberufen. Gesetz-
geberisch hatten sich schon vorher Reichsregierung und Volksver-
tretung betatigt in der Schaffung des Gesetzes, betreffend die Grund-
schulen und Aufhebung der Vorschulen.

Einen weiteren Schritt zur inneren Vereinheitlichung des Schul-
wesens hat allerdings bisher die Gesetzgebung nicht getan. Wer ein
schnelleres Tempo in der Durchfiihrung der Reformen erwartet hatte,
hatte nicht mit der Macht des Ewiggestrigen gerechnet. Eine kiirz-
lich vom Reichsministerium des Innern verdffentlichte Denkschrift
gewahrt einen Einblick in die Schwierigkeiten, die sich gegen eine
rasch zugreifende entschiedene Reform auftiirmten. Sie lasst er-
kennen, dass die Verteidigung des Bestehenden je langer je mehr
Boden gewann. Zunachst war es eine keineswegs leichte Aufgabe,
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die gesetzgeberischen und verwaltungsrechtlichen Befugnisse des
Reichs gegeniiber denen der Lander sachgeméss und bestimmt ab-
zugrenzen. Der Reichsschulausschuss, eine beim Reichsministerium
des Innern geschaffene Vertretung der Unterrichtsverwaltungen der
Lander, sollte das Organ eines fruchtbaren Zusammenarbeitens
zwischen Reich und Lindern werden. Aber seine Tatigkeit wird
gehemmt durch ein tiefeingewurzeltes Misstrauen der Lander gegen
eine zu weitgehende Zentralisation des Schulwesens. Die noch junge
Organisation der Schulabteilung im - Reichsministerium des Innern
hat keinen leichten Stand gegeniiber den Schulverwaltungen der
Lander. Und wenn auch eine ganze Anzahl von ihnen von einem
entschiedenen Reformwillen getragen wird, so huldigen doch andere
mehr oder weniger dem Beharrenden, und ganz im allgemeinen beugt
sich die festgefiigte Biirokratie der Léanderschulverwaltungen nur
schwer der Autoritat einer Reichsschulverwaltung. Gewisse Schwie-
rigkeiten ergeben sich weiter in der Haltung der Berufsverbéande,
in denen sich die Lehrerschaft an den hoheren Schulen zusammen-
geschlossen hat. Sie huldigen zwar durchschnittlich keineswegs riick-
schrittlichen Neigungen, aber sie sind durchdrungen von der Uber-
zeugung, dass das deutsche hohere Schulwesen sich bewahrt habe,
dass es von dem Vertrauen des Volkes getragen werde und im Aus-
land lebhafte Anerkennung geniesse. Derartige Behauptungen haben
gewiss ein gut Teil Wahrheit fiir sich, sie bergen aber doch die Gefahr,
das Bestehende zu iiberschétzen und den Blick fiir die neuen An-
forderungen einer von Grund aus veranderten Gegenwart zu triiben.

Es waren in der Hauptsache zwei Beweggriinde, die nach einer
durchgreifenden Reform des hoheren Schulwesens drangten: ein
sozialer und ein im engeren Sinne padagogischer und bildungstech-
nischer. In den Stiirmen der Revolution war der Gedanke geboren,
dass das hohere Bildungsgut kiinftig nicht mehr das Vorrecht einer
kleinen bevorzugten Bevolkerungsschicht sein diirfte, dass man dem-
entsprechend den Schiilern der Volksschulen einen geraden Weg zur
hoheren Bildung und damit zur Hochschule eroffnen miisse, ohne den
fiir sie zeitraubenden Umweg iiber die bisher vorhandenen hoheren
Schulen. Und mit diesem sozialen Beweggrund beriihrte sich der
bildungstechnische. Man empfand, dass die scharfe Trennung zwischen
Hohergebildeten und dem Volk vor allen Dingen auch dadurch herbei-
gefiihrt worden sei, dass die hohere Bildung bisher das deutsche
Bildungsgut nicht ausreichend verwertet habe, dass sie stark an
Uberfremdung leide. Daraus entstand das Bediirfnis nach einem
neuen Schultyp, der die Deutschkunde, d. h. nicht lediglich Sprache
und Literatur, sondern den Gesamtumfang des deutschen Geistes-
gutes, in den beherrschenden Mittelpunkt stellt. Der deutsche
Germanistenverband, der sich nach dem Kriege in Erweiterung seiner
Ziele zu einer ,,Gesellschaft fiir deutsche Bildung‘‘ ausgestaltet hatte,
war schon seit einigen Jahrzehnten der Tréger dieser Reformbewegung
gewesen.

Mit diesen beiden Beweggriinden kreuzten und verwoben sich
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eine Reihe anderer Gedankenginge, von denen hier nur zwei heraus-
gehoben sein mogen. Nachdem das Grundschulgesetz die Grund-
schuldauer ausnahmslos auf vier Jahre festgesetzt hatte, entstand
die Schwierigkeit, dass dadurch unter Umstinden die Gesamtdauer
fiir die hoheren Schulen um ein Jahr verlangert wurde; denn die bis
dahin in einzelnen Léndern bestehenden Vorschulen hatten die Kinder
in drei Jahren fiir den Eintritt in die unterste Klasse der hoheren
Schulen vorbereitet. Es drangte sich die Frage auf, ob der bisher
allgemein iibliche - Lehrgang der hoheren Schulen nicht abgekiirzt
werden konne. Weiter hatten Psychologie und Erfahrung es mehr
und mehr als Mangel erscheinen lassen, dass die hoheren Schulen
ohne jede Riicksicht auf die besonderen Neigungen und Fahigkeiten
allen alles lehrten. KEs enstand das Bediirfnis, Einrichtungen zu
schaffen, die den differenzierten Fahigkeiten Rechnung tragen. In
dem Stichwort vom ,,elastischen Oberbau‘‘ verdichteten sich die
darauf gerichteten Bestrebungen.

Es stellte sich alsbald heraus, dass die Probleme, die in diesen
Gedankengiangen liegen, nicht vereinzelt behandelt werden konnten;
sie sind so eng miteinander verflochten, dass sie nur im Zusammen-
hang, als Ganzes, einer Losung entgegengefiihrt werden konnen Die
erwahnte Denkschrift gibt ein Bild der langwierigen Verhandlungen,
in denen der Reichsschulausschuss und vom Reichsministerium des
Innern wiederholt einberufene Sachverstandigenkonferenzen der
Sache Herr zu werden versuchten. Diese Verhandlungen im einzelnen
zu verfolgen, wiirde zu weit fithren. Es mdgen in moglichst knapper
Form nur die Ergebnisse zusammengestellt werden.

Die nebenher laufenden Probleme vorausgenommen: an der neun-
jahrigen Schuldauer ist festgehalten worden, auch auf die Gefahr
hin, dass dadurch unter Umstéanden die Gesamtschuldauer von durch-
schnittlich zwolf auf durchschnittlich dreizehn Jahre verlangert wird.
Die psychologischen, wirtschaftlichen und bevolkerungspolitischen
Griinde, die fiir eine Verkiirzung des Lehrgangs auf acht Jahre ins
Feld gefiihrt wurden, iiberzeugten den Reichsschulausschuss nicht.
Auch der Hinweis auf Osterreich, wo die hoheren Schulen nur eine
achtjahrige Dauer haben, und die Sehweiz, wo die Maturitat u. U.
in noch kiirzerer Frist erlangt werden kann, verfehlte seine Wirkung.
Der ,,Deutsche Ausschuss fiir Erziehung und Unterricht“ hatte sich
lebhaft fiir eine Abkiirzung der Schuldauer eingesetzt, padagogische
Autorititen und namentlich auch hervorragende Manner der Praxis
und der Technik waren hier darin einig, dass die Abkiirzung ohne
Schadigung des Bildungszieles moglich sei. Von letzteren wurde mit
Nachdruck betont, dass jetzt die Menschen im ganzen nicht jung
genug von der hoheren Schule abgehen, dass eine einseitige Ver-
schulung ihre geistige Beweglichkeit und Biegsamkeit vermindert
hat und ihnen dadurch das Einleben in die Anforderungen des prak-
tischen Berufslebens erschwert wird. Diese Griinde wurden ebenso
wenig anerkannt wie der wirtschaftliche, dass in der Zeit furcht-
barster materieller Not eine weitere Verteuerung der Schulbildung
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auf alle Falle vermieden werden miisse. Die Gegenseite verfocht
mit Nachdruck und Erfolg die Meinung, dass eine Verkiirzung auf
alle Falle auf Kosten der Bildungshohe gehen wiirde, dass aber gerade
diese keinesfalls preisgegeben werden diirfe, da die wissenschaftliche
Bildung fast das einzige Gut sei, das Deutschland aus dem Zusammen-
bruch gerettet habe und in ihr eine der wesentlichsten Bedingungen
fiir den neuen Aufbau liege. Mit einer schwachen Majoritit wurde
schliesslich zugestanden, dass die Lander an einzelnen besonders
dafiir geeigneten Anstalten Versuche mit dem achtjahrigen Lehrgang
unternehmen konnten. Hamburg macht von diesem Zugestandnis
Gebrauch.

Die Verhandlungen iiber den elastischen Oberbau fiihrten zu

einem befriedigenden Ergebnis. Auf der Reichsschulkonferenz hatte

der ,,Bund entschiedener Schulreformer‘’ mit der ihm eigenen Leb-
haftigkeit den Vorschlag verfochten, die starre Klassengliederung
auf allen Stufen der hoheren Schulen, also bereits von der Sexta an,
zu beseitigen und an ihre Stelle ein reichhaltiges System wahlfreier
Kurse zu setzen, die sich um eine Anzahl von Kernfachern gruppieren,
eine Form also, wie sie z B. in den Hamburger Versuchsschulen
Leben gewinnt. Diese Antrage sind bereits in dem betreffenden
Ausschuss der Reichsschulkonferenz abgelehnt und spater nicht
wieder zur Erorterung gestellt worden. Dagegen ist der Vorschlag,
den Unterricht auf der Oberstufe zu differenzieren, und dadurch den
Sonderbegabungen und -Neigungen der Schiiler entgegenzukommen,
siegreich vorgedrungen. In Preussen waren bereits seit 1905, in
Sachsen seit 1907 Versuche mit einer derartigen Gruppenbildung
oder ,,Gabelung‘‘ gemacht worden; die Ergebnisse fiihrten in Sachsen
1919 zu einer Verordnung, nach der in allen Gymnasien und Real-
gymnasien die Gabelung auf der Oberstufe durchgefiihrt werden
sollte. Im Reichsschulausschuss fanden diese Pline Zustimmung.
Sie machten natiirlich eine andere. Gestaltung der Reifepriifung
notwendig. Durch Vermittlung des Reichsministeriums des Innern
ist dann unterm 19. Dezember 1922 eine neue, die Oberstufengabelung
beriicksichtigende Vereinbarung der Linder iber die gegenseitige
Anerkennung der Reifezeugnisse der hoheren Schulen zustande ge-
kommen. Es ist dies der einzige praktische, sich auf samtliche
deutsche Lander erstreckende Erfolg, den die Arbeit des Reichsschul-
ausschusses bisher gehabt hat; denn in der Hauptsache, in der Schaf-
fung eines neuen Schultyps, ist es leider bisher mcht zu einer durch-
gehenden Einigung gekommen.

Die beiden eingangs erwahnten Beweggriinde liessen die Idee
einer ,,deutschen Oberschule‘ heranreifen. Auf diesen Namen einigte
man sich schon im ersten Stadium der Erérterungen, nachdem vorher
mehrfach die Bezeichnung ,,deutsches Gymnasium* aufgetaucht war.
Zunachst vermischten sich in den Erorterungen die beiden Gesichts-
punkte des Bildungsprogramms und des Schulauibaues. Die deutsche
Oberschule wurde gedacht als eine sich unmittelbar an die Volks-
schule anschliessende hohere Schule. Bald aber erfolgte eine Sonde-
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rung der Motive und damit eine genauere Begriffsbestimmung.
Deutsche Oberschule und ,,Aufbauschule‘* wurden ihrem Wesen nach
geschieden; das der Aufbauschule liegt auf organisatorischem, das
der deutschen Gberschule auf bildungstheoretischem Gebiete. Die
Aufbauschule ist die verkiirzte, sich an die Volksschule unmittelbar
anschliessende Form aller Arten der bestehenden und etwa noch zu
begrindenden hoheren Schulen. Die deutsche Oberschule dagegen
ist eine neue Art der hoheren Schule, die, zunéchst ganz unabhingig
von der &ausseren Schulghederung, Deutschkunde und die deutsch-
betonten Fiacher in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen will.
Die Aufbauschule kann also auftreten in der Form des Gymnasiums,
Realgymnasiums, der Oberrealschule und der deutschen Oberschule,
alle diese Schularten sind in der ,,grundstandigen Form und der
verkiirzten Aufbauschulform mdéglich.

Theoretisch mag es gewiss von Wert sein, dass die beiden Be-
griffe nach Inhalt und Umfang scharfer erfasst und auseinander
gehalten worden sind; ob sich aber daraus praktische Folgerungen
ergeben werden, erscheint zunichst zweifelhaft, da noch nicht zu
iibersehen ist, ob bei denjenigen Schultypen, die ihren Schwerpunkt
in der fremdsprachlichen Bildung haben, eine Verkiirzung zu der
Aufbauschulform moglich sein wird. Tatsachlich handelt es sich bei
der versuchsweisen Einrichtung von Aufbauschulen, die gegenwartig
in einer Reihe von Léndern vorgenommen wird, ausschliesslich um
deutsche Oberschulen in der Aufbauschulform. Und das diirfte jeden-
falls auch durchaus dem Wesen der Sache entsprechen, da die Aufbau-
schule dann die in der Volksschule gepflegte deutschbetonte Bildung
bis zu wissenschaftlicher Durchdringung weiterfiihrt. Vom bildungs-
politischen, berufspsychologischen und sozialpolitischen Standpunkt
aus bietet diese neue Schulform so viele Vorteile, dass zu wiinschen
und zu erwarten ist, die angestellten Versuche mochten zu einem
befriedigenden Ergebnis fiihren. Zu solchen Versuchen sind die
Lénder ermichtigt nach der Vereinbarung vom 19. Dezember 1922.
Nach ihr wird die Aufbauschule bestimmt als verkiirzte Form der
zur Hochschule fiihrenden hoheren Lehranstalten. Entsprechende
Begabung wird ausdriicklich zur Bedingung des Eintritts gemacht,
ausserdem der Abschluss des siebenten Schulpflichtjahres; der Lehr-
gang umfasst sechs Jahre.

Eine vollstandige Einigung ist freilich nicht erzielt worden:
Bayern hat sich der Vereinbarung nicht angeschlossen.

Noch erheblich geringer ist die Ubereinstimmung, die iiber das
Bildungsprogramm der deutschen Oberschule erreicht worden ist.
Es war die Frage des fremdsprachlichen Bestandteils der hoheren
Bildung, die die Geister sowohl im Reichsschulausschuss, wie in den
Sachverstandigen-Beratungen schied. Als die Idee der deutschen
Oberschule auftauchte, bestand kein Zweifel dariiber, dass die Eigen-
art des neuen Bildungstyps gerade in einer ganz wesentlichen Ein-
schrankung des fremdsprachlichen Elements bestehen solle, war doch
die in weiten Kreisen des Volkes als Mangel empfundene Uberfremdung
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der deutschen hoheren Bildung der Ausgangspunkt der ganzen Be-
wegung und ihre stérkste Triebfeder. So bildete sich zunachst unter
allseitiger Zustimmung der Plan einer hoheren Schule aus, die ledig-
lich eine fremde Sprache als Pflichtfach betreiben sollte. Die Mog-
lichkeit, in den oberen Jahrgéngen noch anderen fremdsprachlichen
Unterricht als wahlfrei zuzulassen, wurde offengehalten, da niemand
daran dachte, der Kenntnis mehrerer Fremdsprachen den praktischen
Wert abzustreiten. Aber in der Unterscheidung von Bildungsziel
und Nutzziel der Fremdsprachen fanden die Bestrebungen zur Ein-
schrankung auf eine Fremdsprache gerade eine wertvolle Stiitze.

Diese Form der deutschen Oberschule hatte die Zustimmung
der Reichsschulkonferenz erhalten, und auch der Reichsschulausschuss
hatte zuerst auf dieser Grundlage iiber sie verhandelt. Da erstand
dem Plan ein gefdahrlicher Gegner in den Universitaten. Der ,,Ver-
band deutscher Hochschulen®, der fiir die Behandlung von Fragen
des hoheren Schulwesens einen Unterrichtsausschuss gebildet hatte,
erklarte auf das bestimmteste, dass einer Schule mit nur einer Fremd-
sprache auf keinen Fall die Berechtigung zum Hochschulbesuch ver-
lichen werden konne, unerlissliche Voraussetzung dafiir seien ,,min-
destens* zwei fremde Sprachen. In dem daraufhin einsetzenden
Kampfe haben die Universitaten einen Riickhalt an vielen Vertretern
des hoheren Lehrerstandes erhalten, und selbst die urspriinglich
eifrigsten Verfechter der Idee in der Gesellschaft fiir deutsche Bildung
sind ihr untreu geworden. Denn tatsichlich bedeutet es ein Auf-
geben der Idee der deutschen Oberschule, wenn sie mit zwei pflicht-
~méssigen Fremdsprachen belastet wird. Es ist den Befiirwortern dieses
Vorschlages nicht moglich gewesen, den Unterschied zwischen einer
solchen neuen Schule und der bereits bestehenden Oberrealschule
klar herauszustellen. Eine deutsche Oberschule mit zwei pflicht-
massigen Fremdsprachen gleicht in der Tat der Oberrealschule wie
ein Ei dem andern. Das Bediirfnis nach einer neuen Schule dieser
Art besteht keinesfalls. Thre Einrichtung bedeutet keine Bereicherung
des deutschen Bildungswesens, sie zersplittert es, das an sich schon
vielgestaltig genug ist, nur noch weiter.

Eine hohere Schule ohne Zuerkennung der Hochschulreife ist in
Deutschland nicht denkbar. Es dedeutet aber geradezu eine Ver-
gewaltigung der Idee, das Bildungsprogramm einer hoheren Schule
ganz ausschliesslich auf die Anforderungen der Universititen ein-
zustellen. Es mag hier unerortert bleiben, ob die Anspriiche der
Universitiaten an sich berechtigt sind oder nicht; ich habe mich an
anderer Stelle dazu gedussert (vgl. Pad. Blatter 1922, , ,Deutsche
Oberschule und Hochschulreife‘‘, sowie die im Anschluss daran a.a.O.
veroffentlichten ,,Stimmen‘‘ dazu von zehn Padagogen und Hoch-
schullehrern). Dass aber in den Erorterungen eine Tatsache von aus-
schlaggebender Wichtigkeit ganz beiseite geschoben worden ist, soll
wenigstens angedeutet werden. Die hoheren Schulen, namentlich
das humanistische Gymnasium, haben frither den ausgesprochenen
und fast ausschliesslichen Zweck gehabt, auf das Universitatsstudium
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vorzubereiten. Hierin hat sich aber im Laufe des letzten Halbjahr-
hunderts eine entscheidende Wendung vollzogen, und gegenwirtig
liegen nach Ausweis der amtlichen preussischen Statistik die Ver-
haltnisse so, dass noch nicht der dritte Teil aller Reiflinge die Uni-
versitat bezieht, fast die Halfte iiberhaupt nicht studiert. Selbst
von den Gymnasien, deren Lehrplan noch heute ganz iiberwiegend
auf die Universitatsvorbereitung zugeschnitten ist, gehen nur zwei
Fiinftel der Reiflinge zur Universitat. Beriicksichtigt man weiter,
dass wenig mehr als ein vom Hundert eines Jahrgangs der Bevolkerung
das Reifezeugnis einer hoheren Schule gewinnt, dass, wie eben er-
wahnt, von diesem geringen Bruchteil nur ein knappes Drittel, also
kaum drei vom Tausend, sich gelehrten Studien auf der Universitat
zuwendet, so erhebt sich doch die Frage, ob zwingende Griinde dafiir
vorliegen, das gesamte hohere Schulwesen und jede neuaufstrebende
Form desselben ganz ausschliesslich und einseitig nach den Anspriichen
der Universitdten einzurichten.

Der Einspruch der Universitiaten hat zunéchst im Reichsschul-
ausschuss zersplitternd gewirkt. Preussen hat sich fiir die Einfiihrung
von zwei pflichtméassigen Fremdsprachen entschieden, auch Baden
hat sich fiir diese Form erklart. Sachsen hat die deutsche Oberschule
in zwei Formen eingefiihrt, mit einer und mit zwei Fremdsprachen.
Bayern verhalt sich gegen diesen neuen Schultyp iiberhaupt ab-
lehnend. Eine andere Gruppe von Landern: Wiirttemberg, Thiiringen,
Hessen und mehrere Kleinstaaten, unter ihnen auch Hamburg, sind dem
urspriinglichen Plane treu geblieben und haben sich entschlossen, die
deutsche Oberschule mit einer pflichtméassigen Fremdsprache unter
allen Umstanden, d. h. auch dann durchzufithren, wenn ihren Reife-
zeugnissen zunachst eine allgemeine Hochschulberechtigung fiir das
ganze deutsche Reich nicht zuerkannt wird. Fiir ihre eigenen Hoch-
schulen werden diese Lénder der deutschen Oberschule mit einer
Fremdsprache die Studienberechtigung verleihen und haben auch
unter sich die Freiziigigkeit der auf dieser Grundlage Studierenden
vereinbart. Nachdem in Sachsen, wo zunéchst nur dem Typus mit zwei
Fremdsprachen die Hochschulberechtigung zuerkannt werden sollte,
kiirzlich auf Antrag der demokratischen Fraktion der Landtag beschlos-
sen hat, die Anerkennung auch auf den Typ mit einer Fremdsprache
auszudehnen, stehen den Reifeschiilern dieses Typs fiinf Universititen
und vier Technische Hochschulen fiir das Studium zur Verfiigung.

Die bisherige Entwicklung der Angelegenheit zeigt handgreiflich,
dass gerade im Bildungswesen die Macht der Uberlieferung keineswegs
durch die staatliche Umwéalzung gebrochen oder auch nur geschwicht
worden ist. Ebenso wie die realistischen Bildungsanstalten, Real-
gymnasium und Oberrealschule, nur nach jahrzehntelangen miih-
samen Kampfen sich die volle wissenschaftliche Anerkennung haben
erringen koénnen, wird auch die deutsche Oberschule einen harten
Daseinskampf zu fiihren haben. Dass sie schliesslich in diesem
Kampfe siegen wird, ist die Hoffnung aller, die auf die Gesundheit
und Kraft des ihr zugrunde liegenden Bildungsgedankens vertrauen.




	Die Reform des höheren Unterrichtswesens in Deutschland

